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RS OGH 1996/10/25 1Ob2227/96y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1996

Norm

ABGB §1301

ABGB §1302 A

ABGB §1309

ABGB §1310

Rechtssatz

Wird ein unmündiges Kind - hier im Alter von unter 1 1/2 Jahren - durch rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten

anderer Personen geschädigt, kann jenem eine allfällige und ebenso schadensursächliche Verletzung der elterlichen

Obsorgep;icht nicht als Mitverschulden angelastet werden. Lassen sich die durch mehrere Ersatzp;ichtige

verursachten Schadensanteile nicht bestimmen, tritt vielmehr deren Solidarhaftung ein.
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